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Beschlussvorlage
öffentlich

Informationen zum Umgang mit dem 
Sonderförderbescheid des Landkreises NWM für 

das Gebäude der FF Losten
Organisationseinheit:
Amt für Ordnung und Soziales

Datum
08.06.2022

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Finanzausschuss  Bad Kleinen (Vorberatung) 23.06.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die Verwendung der Fördermittel für das 
Gerätehaus wie im Finanzausschuss und Bauausschuss vorabgestimmt für 
folgende Maßnahmen:

. 
Sachverhalt

Für die FF Losten wurde ein Fördermittelbescheid (s. Anlage) überreicht. Die 
66.666,67 € sollen für die Sanierung bzw. den Umbau des 
Feuerwehrgerätehauses eingesetzt werden. Es fand bereits ein Vor-Ort-Termin 
mit der Feuerwehrunfallkasse statt, um Prioritäten festzulegen. Nach 
Gutachtenerstellung durch die Unfallkasse werden durch das Bauamt weitere 
Termine mit der Feuerwehr, dem Bürgermeister und den Auschussvorsitzenden 
zur Beratung des Einsatzes der Fördermittel stattfinden.
Finanzielle Auswirkungen
Fördermittel LK: 66.666,67 €
Eigenanteil Gemeinde: noch nicht darstellbar, da noch nicht klar ist, welche 
Maßnahmen erforderlich sind.
Anlage/n

1 Fördermittelbescheid FGH (öffentlich)
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